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1. Vorbemerkung 

 

Mit dem Gesetzentwurf zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit der Selbst-

verwaltung der Spitzenorganisationen in der gesetzlichen Krankenversicherung 

sowie zur Stärkung der über sie geführten Aufsicht (GKV-

Selbstverwaltungsstärkungsgesetz) sollen die Möglichkeiten der internen und 

externen Kontrolle der Selbstverwaltungskörperschaften der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung (KBV), Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), 

GKV-Spitzenverband (GKV-SV), Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) und 

dem Medizinischen Spitzenverband der Krankenkassen (MDS) vereinheitlicht 

und weiterentwickelt werden. Dafür sollen zum einen die Kontrollrechte der 

Selbstverwaltungsorgane und deren Mitglieder erweitert werden bei gleichzeiti-

ger Schaffung von mehr Transparenz und Öffentlichkeit. Zum anderen sollen 

mit dem Gesetzesentwurf die Möglichkeiten der Aufsichtsorgane über die 

Selbstverwaltungskörperschaften gestärkt werden. Dies erfolgt sowohl durch 

einen umfassenden Auf- und Ausbau der Melde- und Berichtspflichten gegen-

über der Aufsichtsbehörde als auch durch eine Ausweitung aufsichtsrechtlicher 

Weisungsbefugnisse sowie erweiterter Kompetenzen zu deren Durchsetzung. 

Parallel zur Weiterentwicklung werden die Aufsichtsrechte vereinheitlicht.  

 

In der Umsetzung der vorgenannten Ziele ist der Gesetzentwurf jedoch unaus-

gewogen und greift massiv in die Satzungs- und Selbstverwaltungsautonomie 

der Selbstverwaltungskörperschaften ein. Darüber hinaus verkennt der Ansatz, 

das Aufsichtsrecht für alle Spitzenorganisationen in gleicher Weise zu gestal-

ten, den systematischen Unterschied zwischen den Körperschaften. Während 

KBV und KZBV als berufsständische Einrichtung die wirtschaftlichen Interessen 

ihrer Mitglieder vertreten, wirken im Verwaltungsrat des GKV-SV die durch 

Wahlen und insbesondere bei den durch den vdek vertretenen Ersatzkassen in 

Urwahlen legitimierten Vertreter der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber zusam-

men. Es ist nicht ihre Aufgabe, wirtschaftliche Interessen zu vertreten, sondern 

einen Interessenausgleich zwischen dem sozial Erstrebenswerten und dem 

wirtschaftlich Erreichbaren für die Versicherten und Patienten zu erzielen. Sie 

tragen damit schon innerhalb der Organisation des GKV-SV zum sozialen Frie-

den bei. Angesichts dieser Unterschiede in der Struktur und Aufgabe der Spit-

zenorganisationen sind die in diesem Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen 

zur Vereinheitlichung des Aufsichtsrechtes nicht sinnvoll und abzulehnen. 

 

Betrachtet man die Änderungsvorschläge, die für die Stärkung der Rechte der 

Organmitglieder angedacht sind, so muss man feststellen, dass diese relativ 

gering ausfallen und im GKV-SV im Wesentlichen gelebte Praxis bzw. Sat-

zungs- oder Geschäftsordnungsrecht sind. Demgegenüber sind die vorgesehe-

nen Ausweitungen der Eingriffsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde weitrei-

chender und über das Maß des Notwendigen hinausgehend.  

 

l. Vorbemerkung

Mit dem Gesetzentwurf zur Verbesserung der Handlungsfahigkeit der Selbst—
verwaltung der Spitzenorganisationen in der gesetzlichen Krankenversicherung
sowie zur Starkung der iiber sie gefiihrten Aufsicht (GKV—
SelbstvenNaltungsstarkungsgesetz) sollen die Méglichkeiten der internen und
externen Kontrolle der Selbstverwaltungskérperschaften der Kassenarztlichen
Bundesvereinigung (KBV), Kassenzahnarztlichen Bundesvereinigung (KZBV),
GKV—Spitzenverband (GKV—SV), Gemeinsamer Bundesausschuss (G—BA) und
dem Medizinischen Spitzenverband der Krankenkassen (MDS) vereinheitlicht
und weiterentwickelt werden. Dafiir sollen zum einen die Kontrollrechte der
SelbstvenNaltungsorgane und deren Mitglieder enNeitert werden bei gleichzeiti—
ger Schaffung von mehr Transparenz und Offentlichkeit. Zum anderen sollen
mit dem Gesetzesentwurf die Méglichkeiten der Aufsichtsorgane Liber die
SelbstvenNaltungskérperschaften gestarkt werden. Dies erfolgt sowohl durch
einen umfassenden Auf— und Ausbau der Melde— und Berichtspflichten gegen—
Liber der Aufsichtsbehérde als auch durch eine Ausweitung aufsichtsrechtlicher
Weisungsbefugnisse sowie enNeiterter Kompetenzen zu deren Durchsetzung.
Parallel zur Weiterentwicklung werden die Aufsichtsrechte vereinheitlicht.

In der Umsetzung der vorgenannten Ziele ist der Gesetzentwurfjedoch unaus—
gewogen und greift massiv in die Satzungs— und Selbstvenzvaltungsautonomie
der Selbstvenrvaltungskérperschaften ein. Dariiber hinaus verkennt der Ansatz,
das Aufsichtsrecht f'Lir alle Spitzenorganisationen in gleicher Weise zu gestal—
ten, den systematischen Unterschied zwischen den Kérperschaften. wahrend
KBV und KZBV als berufsstandische Einrichtung die wirtschaftlichen Interessen
ihrer Mitglieder vertreten, wirken im Ven/valtungsrat des GKV—SV die durch
Wahlen und insbesondere bei den durch den vdek vertretenen Ersatzkassen in
Unzvahlen legitimierten Vertreter der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber zusam—
men. Es ist nicht ihre Aufgabe, wirtschaftliche Interessen zu vertreten, sondern
einen Interessenausgleich zwischen dem sozial Erstrebenswerten und dem
wirtschaftlich Erreichbaren fLir die Versicherten und Patienten zu erzielen. Sie
tragen damit schon innerhalb der Organisation des GKV—SV zum sozialen Frie—
den bei. Angesichts dieser Unterschiede in der Struktur und Aufgabe der Spit—
zenorganisationen sind die in diesem Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen
zur Vereinheitlichung des Aufsichtsrechtes nicht sinnvoll und abzulehnen.

Betrachtet man die Anderungsvorschlage, die fLir die Starkung der Rechte der
Organmitglieder angedacht sind, so muss man feststellen, dass diese relativ
gering ausfallen und im GKV—SV im Wesentlichen gelebte Praxis bzw. Sat—
zungs— oder Geschaftsordnungsrecht sind. Demgegen'Liber sind die vorgesehe—
nen Ausweitungen der Eingriffsméglichkeiten der Aufsichtsbehérde weitrei—
chender und Liber das MalS des Notwendigen hinausgehend.
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Insbesondere wird in die Autonomie der Selbstverwaltung durch das neue 

Institut eines „Entsandten für besondere Angelegenheiten“ eingegriffen. Zwar 

wurden die Voraussetzungen für dessen Einsatz im Vergleich zum Referenten-

entwurf eingeengt, indem eine Liste von Gründen benannt wird, die die Auf-

sichtsbehörde ermächtigen, der Körperschaft einen „Entsandten“ zur Seite zu 

stellen. Diese Liste ist allerdings nicht abschließend und gibt der Aufsichtsbe-

hörde einen weiten Beurteilungsspielraum. Nach wie vor ist es für die Bestel-

lung ausreichend, dass die Aufsicht eine Gefährdung der ordnungsgemäßen 

Verwaltung des GKV-SV sieht. Der Gesetzgeber verlässt hier die bisher gel-

tende Maxime der Rechtsaufsicht und ermöglicht der Aufsichtsbehörde fach-

aufsichtsrechtliches Handeln. Seit seiner Gründung hat der GKV-SV keinen An-

lass geboten, der den Gesetzgeber dazu zwingt, einen solch massiven Eingriff 

in die Autonomie der Selbstverwaltung durchzuführen. Das Argument des glei-

chen Aufsichtsrechts für alle Selbstverwaltungskörperschaften reicht hierfür 

nicht aus. 

 

Nicht minder nachhaltig greift die neue Möglichkeit zur Ersetzung und Aufhe-

bung von Beschlüssen in die Beschlussautonomie eines gewählten Selbstver-

waltungsorgans ein. Zum einen gibt es keinen Beleg dafür, dass bereits beste-

hende Aufsichtsmittel sich als unzureichend erwiesen hätten, zum anderen ist 

die Aufhebung der aufschiebenden Wirkung einer Klage eine Beschneidung der 

rechtsstaatlichen Möglichkeiten.  

 

Der Gesetzentwurf enthält zusätzlich Elemente, die vom bisherigen Grundsatz 

der autonomen Entscheidungsfreiheit der Selbstverwaltungskörperschaften ab-

weichen und geeignet sind, die durchzuführende Rechtaufsicht in eine Fach-

aufsicht zu überführen. Dies kommt explizit bei den beabsichtigten Neurege-

lungen für den G-BA zum Ausdruck. Zwar wurden gegenüber dem Referenten-

entwurf die zum Teil erheblichen Eingriffe abgeschwächt, nach wie vor kann 

aber die Aufsicht in die medizinisch-wissenschaftlich fundierten Entscheidun-

gen des G-BA eingreifen und so im Rahmen einer Fachaufsicht tätig werden. 

Eine ähnliche Entwicklung ist durch das Instrument des „Entsandten“ in Bezug 

zum Beispiel auf die KBV und den GKV-SV zu erkennen. 

 

Der Titel des Gesetzes ist vor diesem Hintergrund irreführend gewählt. Eine 

echte Stärkung der Selbstverwaltung müsste die Entscheidungsrechte der 

Selbstverwaltung tatsächlich ausbauen. Dazu muss gehören, die in den letzten 

Jahren durchgeführten Beschneidungen der Selbstverwaltung, wie den Wegfall 

der Beitragssatzautonomie und die Einführung der Vorabgenehmigung von 

Vorstandsdienstverträgen, zurückzunehmen. Dies geschieht durch das Gesetz 

nicht.  

 

 

 

 

Insbesondere wird in die Autonomie der Selbstverwaltung durch das neue
Institut eines ,,Entsandten fiir besondere Angelegenheiten“ eingegriffen. Zwar
wurden die Voraussetzungen fiir dessen Einsatz im Vergleich zum Referenten—
entwurf eingeengt, indem eine Liste von Gr'Linden benannt wird, die die Auf—
sichtsbehérde erméichtigen, der Kérperschaft einen ,,Entsandten“ zur Seite zu
stellen. Diese Liste ist allerdings nicht abschlielSend und gibt der Aufsichtsbe—
h6rde einen weiten Beurteilungsspielraum. Nach wie vor ist es fiir die Bestel—
lung ausreichend, dass die Aufsicht eine Geféihrdung der ordnungsgeméilSen
Verwaltung des GKV—SV sieht. Der Gesetzgeber verlasst hier die bisher gel—
tende Maxime der Rechtsaufsicht und erméglicht der Aufsichtsbehérde fach—
aufsichtsrechtliches Handeln. Seit seiner Griindung hat der GKV—SV keinen An—
Iass geboten, der den Gesetzgeber dazu zwingt, einen solch massiven Eingriff
in die Autonomie der Selbstverwaltung durchzuftihren. Das Argument des glei—
chen Aufsichtsrechts fiir alle Selbstverwaltungskérperschaften reicht hierf'Lir
nicht aus.

Nicht minder nachhaltig greift die neue Méglichkeit zur Ersetzung und Aufhe—
bung von Beschliissen in die Beschlussautonomie eines gewéihlten Selbstver—
waltungsorgans ein. Zum einen gibt es keinen Beleg dafiir, class bereits beste—
hende Aufsichtsmittel sich als unzureichend enNiesen hatten, zum anderen ist
die Aufhebung der aufschiebenden Wirkung einer Klage eine Beschneidung cler
rechtsstaatlichen Méglichkeiten.

Der Gesetzentwurf enthéilt zuséitzlich Elemente, die vom bisherigen Grundsatz
der autonomen Entscheidungsfreiheit der SelbstvenNaltungskérperschaften ab—
weichen und geeignet sind, die durchzuftihrende Rechtaufsicht in eine Fach—
aufsicht zu iiberfiihren. Dies kommt explizit bei den beabsichtigten Neurege—
Iungen fiir den G—BA zum Ausdruck. Zwar wurden gegeniiber dem Referenten—
entwurf die zum Teil erheblichen Eingriffe abgeschwéicht, nach wie vor kann
aber die Aufsicht in die medizinisch—wissenschaftlich fundierten Entscheidun—
gen cles G—BA eingreifen und so im Rahmen einer Fachaufsicht téitig werden.
Eine ahnliche Entwicklung ist durch das Instrument des ,,Entsandten“ in Bezug
zum Beispiel auf die KBV und den GKV—SV zu erkennen.

Der Titel des Gesetzes ist vor diesem Hintergrund irrefLihrend gewahlt. Eine
echte Stéirkung der Selbstverwaltung m'Lisste die Entscheidungsrechte der
Selbstvenzvaltung tatséichlich ausbauen. Dazu muss gehéren, die in den letzten
Jahren durchgefiihrten Beschneidungen der SelbstvenNaltung, wie den Wegfall
der Beitragssatzautonomie und die Einfiihrung der Vorabgenehmigung von
Vorstandsdienstvertréigen, zuriickzunehmen. Dies geschieht durch das Gesetz
nicht.
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Die Ersatzkassen sehen darüber hinaus gesetzgeberischen Handlungsbedarf.  

 

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat per Erlass vom 13. Dezember 

2016 dem Wissenschaftlichen Beirat zur Weiterentwicklung des Risikostruktur-

ausgleichs beim Bundesversicherungsamt (BVA) den Auftrag erteilt, bis zum 

30. September 2017 in einem Sondergutachten unter Berücksichtigung der bis-

her vorliegenden Jahresausgleiche die Wirkungen des Morbiditätsorientierten 

Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) zu überprüfen sowie die Folgen relevan-

ter Vorschläge zur Veränderung des Morbi-RSA empirisch abzuschätzen. Be-

fristet für die Dauer der Erstellung des Sondergutachtens sollen auf Vorschlag 

des BVA zwei weitere Mitglieder in den Beirat berufen werden. 

 

Zu den relevanten Vorschlägen zur Veränderung des Morbi-RSA gehört für die 

Ersatzkassen die Einführung einer Regionalkomponente in den RSA. Die Daten-

grundlage für die Analyse dieser Reformoption muss zeitnah geschaffen wer-

den; zur Weiterentwicklung des Morbi-RSA ist es daher notwendig, aktuell feh-

lende Daten zu generieren. Die Ersatzkassen legen hierfür einen Vorschlag für 

einen Änderungsantrag vor. 

  

Die Ersatzkassen sehen daruber hinaus gesetzgeberischen Handlungsbedarf.

Das Bundesministerium fiir Gesundheit (BMG) hat per Erlass vom i3. Dezember
2016 dem Wissenschaftlichen Beirat zur Weiterentwicklung des Risikostruktur—
ausgleichs beim Bundesversicherungsamt (BVA) den Auftrag erteilt, bis zum
30. September 2017 in einem Sondergutachten unter Beriicksichtigung der bis—
her vorliegenden Jahresausgleiche die Wirkungen des Morbiditatsorientierten
Risikostrukturausgleichs (Morbi—RSA) zu 'L'Iberpriifen sowie die Folgen relevan—
ter Vorschlage zur Veranderung des Morbi—RSA empirisch abzuschatzen. Be—
fristet fiir die Dauer der Erstellung des Sondergutachtens sollen auf Vorschlag
des BVA zwei weitere Mitglieder in den Beirat berufen werden.

Zu den relevanten Vorschléigen zur Veranderung des Morbi—RSA gehért fiir die
Ersatzkassen die Einfiihrung einer Regionalkomponente in den RSA. Die Daten—
grundlage fiir die Analyse dieser Reformoption muss zeitnah geschaffen wer—
den; zur Weiterentwicklung des Morbi—RSA ist es daher notwendig, aktuell feh—
Iende Daten zu generieren. Die Ersatzkassen legen hierfLir einen Vorschlag f'Lir
einen Anderungsantrag vor.
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2. Grundsätzliche Anmerkungen zum Gesetzentwurf 

 

Der Gesetzentwurf richtet sich an die Spitzenorganisationen KBV, KZBV, G-BA, 

GKV-SV und MDS. Dabei werden an vielen Stellen gleichlautende Bestimmun-

gen eingeführt, um das mit diesem Gesetz ebenfalls verbundene Ziel der 

Rechtsangleichung aufsichtsrechtlicher Mittel zu erreichen. Als freiwilligem 

Kassenartenverband sind dem vdek nicht alle prozeduralen Abläufe in den 

Selbstverwaltungsorganen der KBV und der KZBV bekannt. Aus diesem Grund 

wird in dieser Stellungnahme nicht auf gesetzliche Änderungsvorschläge, die 

auf diese Organisationen abzielen, eingegangen.  

  

2. Grundséitzliche Anmerkungen zum Gesetzentwurf

Der Gesetzentwurf richtet sich an die Spitzenorganisationen KBV, KZBV, G—BA,
GKV—SV und MDS. Dabei werden an vielen Stellen gleichlautende Bestimmun—
gen eingefuhrt, um das mit diesem Gesetz ebenfalls verbundene Ziel cler
Rechtsangleichung aufsichtsrechtlicher Mittel zu erreichen. Als freiwilligem
Kassenartenverband sind dem vdek nicht alle prozeduralen Ablaufe in den
SelbstvenNaltungsorganen der KBV und der KZBV bekannt. Aus diesem Grund
wird in dieser Stellungnahme nicht auf gesetzliche Anderungsvorschlage, die
auf diese Organisationen abzielen, eingegangen.
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3. Stellungnahme zum Gesetzentwurf (Änderung des Fünften Buches Sozi-

algesetzbuch) 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 9 b) 

§ 91 Absatz 4 (Gemeinsamer Bundesausschuss) 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Ergänzung des § 91 Absatz 4 wird das BMG ermächtigt, nach der Ver-

weigerung einer Genehmigung für die Verfahrens- oder Geschäftsordnung ei-

genständig die erforderlichen Änderungen vorzunehmen. 

 

Stellungnahme des vdek 

Der Genehmigungsvorbehalt soll nicht mehr auf eine bloße Rechtsmäßigkeits-

prüfung beschränkt bleiben, sondern dem BMG darüber hinausgehende Einwir-

kungsmöglichkeiten geben, insbesondere um an der abstrakt-generellen 

Grundlegung der Bewertungsmaßstäbe für die Richtlinienbeschlüsse des G-BA 

und an der Ausgestaltung des Bewertungsverfahrens mit maßgeblichem Ein-

fluss mitzuwirken. Die Fachaufsicht über den G-BA wird damit ausgebaut. Die 

Entscheidungsautonomie der gemeinsamen Selbstverwaltung wird unnötig wei-

ter eingeschränkt. 

 

Änderungsvorschlag vdek 

Die Ergänzung in § 91 Absatz 4 ist zu streichen. 

 

 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches) 

Nr. 10 

§ 91a (Aufsicht über den Gemeinsamen Bundesausschuss) 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Es sollen die aufsichtsrechtlichen Vorschriften sowie die Vorgaben der Haus-

halts-und Wirtschaftsführung des SGB IV auf den G-BA übertragen werden. 

Darüber hinaus werden die Befugnisse der Rechtsaufsicht mit Blick auf die Mit-

telverwendung erweitert. Ebenso wird die Kontrolle der Geschäfts-, Rech-

nungs- und Betriebsführung geregelt und der G-BA zur Gewährleistung einer 

ordnungsgemäßen Verwaltungsorganisation und eines internen Kontrollsys-

tems verpflichtet.  

 

  

3. Stellungnahme zum Gesetzentwurf (Anderung des Fiinften Buches Sozi—
algesetzbuch)

Artikel 1 (Anderung des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 9 b)
§ 91 Absatz 4 (Gemeinsamer Bundesausschuss)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit cler Ergéinzung cles § 91 Absatz 4 wird das BMG erméchtigt, nach cler Ver—
weigerung einer Genehmigung f'Lir clie Verfahrens— oder Geschéftsordnung ei—
gensténdig die erforderlichen Anderungen vorzunehmen.

Stellungnahme cles vdek
Der Genehmigungsvorbehalt soll nicht mehr auf eine blolSe RechtsméilSigkeits—
priifung beschrankt bleiben, sondern dem BMG dariiber hinausgehende Einwir—
kungsméglichkeiten geben, insbesondere um an der abstrakt—generellen
Grundlegung cler BewertungsmalSstébe f'Lir die Richtlinienbeschliisse cles G—BA
und an der Ausgestaltung des Bewertungsverfahrens mit maneblichem Ein—
fluss mitzuwirken. Die Fachaufsicht Liber den G—BA wird damit ausgebaut. Die
Entscheidungsautonomie cler gemeinsamen Selbstven/valtung wird unnétig wei—
ter eingeschréinkt.

Anderungsvorschlag vdek
Die Erganzung in § 91 Absatz 4 ist zu streichen.

Artikel 1 (Anderung des Fiinften Buches)
Nr. 10
§ 91a (Aufsicht Uber den Gemeinsamen Bundesausschuss)

Beabsichtigte Neuregelung
Es sollen die aufsichtsrechtlichen Vorschriften sowie die Vorgaben cler Haus—
halts—und Wirtschaftsfiihrung cles SGB IV auf den G—BA iibertragen werden.
Daruber hinaus werden clie Befugnisse cler Rechtsaufsicht mit Blick auf die Mit—
telverwendung erweitert. Ebenso wird clie Kontrolle cler Geschéfts—, Rech—
nungs— und Betriebsfiihrung geregelt und der G—BA zur Gewéhrleistung einer
ordnungsgeméilSen Verwaltungsorganisation und eines internen Kontrollsys—
tems verpflichtet.
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Stellungnahme des vdek 

Die Übertragung der Vorschriften für das Haushalts- und Rechnungswesen und 

der für das Vermögen geltenden Vorschriften des SGB IV auf den G-BA ist 

sachgerecht. 

 

Das vorgesehene Zwangsgeld zugunsten des Gesundheitsfonds (10.000.000 

Euro) ist der Höhe nach unangemessen und geht mittelbar zulasten der ge-

setzlichen Krankenkassen.  

 

Die Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung soll nicht jähr-

lich, sondern nur alle fünf Jahre durchgeführt werden. Dies ist abzulehnen, da 

die Kontinuität verloren geht und gezielte bilanzpolitische Maßnahmen mit Fi-

nanzwirkung in den übrigen vier Jahren möglich wären. Darüber hinaus ist zu 

überlegen, ob nicht nur Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und vereidigte 

Buchprüfer zur Prüfung zugelassen werden sollten.  

 

Die Vorschriften zur Einrichtung eines internen Kontrollverfahrens und einer 

unabhängigen Innenrevision sind grundsätzlich unterstützenswert. Die auto-

matische Berichtspflicht von festgestellten Verstößen direkt an die Aufsicht ist 

jedoch ein Eingriff in die Selbstverwaltungsautonomie und nicht gerechtfertigt. 

 

Änderungsvorschlag vdek 

 

§ 91a Absatz 1: Keiner. 

 

§ 91a Absatz 2 wird gestrichen. 

 

§ 91a Absatz 3: In Satz 1 sind die Worte „mindestens alle fünf Jahre“ zu erset-

zen durch das Wort „jährlich“. 
 
§ 91a Absatz 4: In Satz 3 werden die Worte „sowie bei festgestellten Verstößen 

gegen gesetzliche Regelungen oder andere wesentliche Vorschrif-
ten auch der Aufsichtsbehörde“ gestrichen. 

 

§ 91a Absatz 5: Keiner. 

 

 

  

Stellungnahme cles vdek
Die Ubertragung der Vorschriften f'Lir das Haushalts— und Rechnungswesen und
der f'Lir das Vermégen geltenden Vorschriften des 563 IV auf den G—BA ist
sachgerecht.

Das vorgesehene Zwangsgeld zugunsten des Gesundheitsfonds (i 0.000.000
Euro) ist der Héhe nach unangemessen und geht mittelbar zulasten der ge—
setzlichen Krankenkassen.

Die Pr'Lifung der Geschafts—, Rechnungs— und Betriebsfiihrung soll nicht jéihr—
lich, sondern nur alle fiiaahre durchgefiihrt werden. Dies ist abzulehnen, da
die Kontinuitat verloren geht und gezielte bilanzpolitische MalSnahmen mit Fi—
nanzwirkung in den iibrigen vierJahren méglich wéiren. Dariiber hinaus ist zu
Liberlegen, ob nicht nur WirtschaftspriifungsgeselIschaften und vereidigte
Buchprufer zur Priifung zugelassen werden sollten.

Die Vorschriften zur Einrichtung eines internen Kontrollverfahrens und einer
unabhangigen Innenrevision sind grundsétzlich unterst'Litzenswert. Die auto—
matische Berichtspflicht von festgestellten VerstéiSen direkt an die Aufsicht ist
jedoch ein Eingriff in die Selbstvenzvaltungsautonomie und nicht gerechtfertigt.

Anderungsvorschlag vdek

§ 91a Absatz i: Keiner.

§ 91a Absatz 2 wird gestrichen.

§ 91a Absatz 3: In Satz i sind die Worte ,,m/na’esten5 alle fL'infjahre”zu erset—
zen durch das Wort ,Jé‘hr/ich”.

§ 91a Absatz 4: In Satz 3 werden die Worte ,,50Wie bei festgestellten Versté/Sen
gegen gesetz/iche Rege/ungen Oder andere wesent/iche Vorschrif—
ten auch derAufs/chtsbehb’rde”gestrichen.

§ 91a Absatz 5: Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 11 

§ 217b   

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Es sollen die Kontrollbefugnisse des Verwaltungsrates des GKV-SV gestärkt 

werden. Dazu werden Berichtspflichten des Vorstandes erweitert, Durchführun-

gen von Sitzungen geregelt und das Quorum für Wahl und Abwahl des Verwal-

tungsratsvorsitzenden bestimmt. Zur Verbesserung der Transparenz müssen 

entgeltliche Tätigkeiten von Mitgliedern der Selbstverwaltung für den GKV-SV 

durch den Verwaltungsrat genehmigt sowie die Entschädigungszahlungen ver-

öffentlicht werden. Eine unabhängige Innenrevision soll dem Vorstand berich-

ten und Verstöße der Aufsicht melden. 

 

Stellungnahme des vdek 

Die Vorschläge sind im Wesentlichen gängige Praxis im GKV-SV und Bestandteil 

der Satzung oder der Geschäftsordnung. Dennoch ist festzuhalten, dass die 

Vorgaben in die Satzungsautonomie des Verwaltungsrates eingreifen und diese 

unnötig weiter einschränkt.  

 

Die Vorschriften zur Genehmigung von entgeltlichen Tätigkeiten der Verwal-

tungsratsmitglieder für den GKV-SV laufen ins Leere, da eine solche Beauftra-

gung von Verwaltungsratsmitgliedern nicht im GKV-SV praktiziert wird. Dar-

über hinaus sollte der Gesetzgeber, wenn er in diesem Zusammenhang dem 

Verdacht der Korruption entgegentreten will, die entgeltliche Tätigkeit von Ver-

waltungsratsmitgliedern für den GKV-SV grundsätzlich untersagen. 

 

Die Veröffentlichung von Entschädigungszahlungen ist nicht nachvollziehbar. 

Der GKV-SV entschädigt seine Verwaltungsratsmitglieder in Anlehnung an die 

Entschädigungsregelung der Sozialpartnerempfehlung. Diese ist öffentlich ein-

sehbar und mit der Satzung des GKV-SV veröffentlicht. Die Veröffentlichung 

der jährlichen Entschädigungszahlung an Verwaltungsratsmitglieder ohne die 

Bezugsgrößen von Arbeitsaufwand und Erstattung tatsächlich entstandener 

Ausgaben ist irreführend. 

 

Die gesetzliche Festlegung eines Quorums für die Abwahl von Mitgliedern des 

Vorstandes greift in die Satzungsautonomie des Verwaltungsrates ein. Die ein-

fache Verpflichtung zur Regelung hätte hier ausgereicht.  

 

Die Berichtspflicht der Innenrevision widerspricht der Selbstverwaltungsauto-

nomie. Der Aufsichtsbehörde bleibt es unbenommen, im Rahmen ihrer beste-

henden Aufsichtsrechte bei Prüfungen die Berichte der Innenrevision anzufor-

dern. 

 

Artikel 1 (Anderung des FUnften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 1 1
§ 217b

Beabsichtigte Neuregelung
Es sollen die Kontrollbefugnisse des Verwaltungsrates des GKV—SV gestéirkt
werden. Dazu werden Berichtspflichten des Vorstandes erweitert, Durchfuhrun—
gen von Sitzungen geregelt und das Quorum fiir Wahl und Abwahl cles Verwal—
tungsratsvorsitzenden bestimmt. Zur Verbesserung der Transparenz mussen
entgeltliche Téitigkeiten von Mitgliedern der Selbstverwaltung fiir den GKV—SV
durch den Verwaltungsrat genehmigt sowie die Entschadigungszahlungen ver—
éffentlicht werden. Eine unabhéingige Innenrevision so|| dem Vorstand berich—
ten und VerstélSe der Aufsicht melden.

Stellungnahme cles vdek
Die Vorschléige sind im Wesentlichen géingige Praxis im GKV—SV und Bestandteil
der Satzung oder der Geschaftsordnung. Dennoch ist festzuhalten, class die
Vorgaben in die Satzungsautonomie des Verwaltungsrates eingreifen und diese
unnétig weiter einschréinkt.

Die Vorschriften zur Genehmigung von entgeltlichen Téitigkeiten der Verwal—
tungsratsmitglieder fur den GKV—SV laufen ins Leere, da eine solche Beauftra—
gung von Verwaltungsratsmitgliedern nicht im GKV—SV praktiziert wird. Dar—
uber hinaus sollte der Gesetzgeber, wenn er in diesem Zusammenhang dem
Verdacht der Korruption entgegentreten will, die entgeltliche Téitigkeit von Ver—
waltungsratsmitgliedern fiir den GKV—SV grundséitzlich untersagen.

Die Veréffentlichung von Entschéidigungszahlungen ist nicht nachvollziehbar.
Der GKV—SV entschéidigt seine VenNaltungsratsmitglieder in Anlehnung an die
Entschadigungsregelung der Sozialpartnerempfehlung. Diese ist Offentlich ein—
sehbar und mit der Satzung des GKV—SV veréffentlicht. Die Veréffentlichung
derjéhrlichen Entschédigungszahlung an Verwaltungsratsmitglieder ohne die
BezugsgrélSen von Arbeitsaufwand und Erstattung tatséichlich entstandener
Ausgaben ist irrefuhrend.

Die gesetzliche Festlegung eines Quorums fLir die Abwahl von Mitgliedern des
Vorstandes greift in die Satzungsautonomie des Verwaltungsrates ein. Die ein—
fache Verpflichtung zur Regelung hatte hier ausgereicht.

Die Berichtspflicht der Innenrevision widerspricht der Selbstverwaltungsauto—
nomie. Der Aufsichtsbehérde bleibt es unbenommen, im Rahmen ihrer beste—
henden Aufsichtsrechte bei Priifungen die Berichte der Innenrevision anzufor—
dern.
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Grundsätzlich gilt die Prämisse, dass die vorherige Zustimmung der Aufsichts-

behörde zum Abschluss von Vorstandsdienstverträgen und folglich auch die 

hier vorgeschlagene Vorschrift über unabhängige rechtliche und wirtschaftliche 

Bewertungen von Vorstandsdienstverträgen generell abzulehnen sind. 

 

Sollte an der vorgeschlagenen Neuregelung dennoch festgehalten werden, ist 

darauf hin zuweisen, dass die hier beabsichtigte Neuregelung einseitig ausge-

bildet ist. Der GKV-SV hat die Pflicht, auf Verlangen eine unabhängige Bewer-

tung vorzulegen. Es fehlt umgekehrt aber das Recht, eigenständig und unab-

hängig von einer Aufforderung der Aufsichtsbehörde dieser eine solche Bewer-

tung vorzulegen. Die Vorschrift ist deshalb dahingehend zu ergänzen, dass der 

GKV-SV die Möglichkeit erhält, die unabhängige rechtliche und wirtschaftliche 

Bewertung von Vorstandsdienstverträgen im Vorfeld und vor einer etwaigen 

Versagung der Zustimmung nachzuweisen. Die Aufsichtsbehörde sollte außer-

dem verpflichtet werden, die vorgelegte Bewertung der Vorstandsdienstver-

träge bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. 

 

Insgesamt greifen die geplanten Ergänzungen in § 217b SGB V die bereits vor-

handenen Regelungen in der Geschäftsordnung bzw. in der Satzung des GKV-

SV auf. Sie stellen jedoch einen Eingriff in das originäre Recht der Selbstverwal-

tung dar, die Satzung zu beschließen und seine Gremienarbeit in der Ge-

schäftsordnung zu organisieren. Damit wird der Verantwortungsbereich der 

Selbstverwaltung massiv eingeschränkt 

 

Änderungsvorschlag vdek 

§ 217b a) bis b) (1a): Keiner. 

 

§§ 217b b) (1b) bis (1e) sind zu streichen. 

 

§ 217b c) Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: „Die Aufsichtsbehörde 
kann vor ihrer Entscheidung nach § 35a Absatz 6a des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch in Verbindung mit Satz 6 verlangen, dass ihr der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen eine unabhängige rechtliche und wirtschaftliche Be-
wertung der Vorstandsdienstverträge vorlegt. Der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen ist seinerseits berechtigt, der Aufsichtsbehörde vor einer Ent-
scheidung nach § 35a Absatz 6a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch in Ver-
bindung mit Satz 6 eine unabhängige rechtliche und wirtschaftliche Bewertung 
der Vorstandsdienstverträge vorzulegen, die die Aufsichtsbehörde bei ihrer 
Entscheidung zu berücksichtigen hat.“ 
 

§ 217b d) ist zu streichen. 

 

 

  

Grundsatzlich gilt clie Préimisse, class clie vorherige Zustimmung cler Aufsichts—
behérde zum Abschluss von Vorstandsdienstvertréigen und folglich auch die
hier vorgeschlagene Vorschrift iiber unabhéingige rechtliche und wirtschaftliche
Bewertungen von Vorstandsdienstvertragen generell abzulehnen sind.

Sollte an der vorgeschlagenen Neuregelung dennoch festgehalten werden, ist
darauf hin zuweisen, dass die hier beabsichtigte Neuregelung einseitig ausge—
bildet ist. Der GKV—SV hat die Pflicht, auf Verlangen eine unabhéingige Bewer—
tung vorzulegen. Es fehlt umgekehrt aber das Recht, eigenstandig und unab—
héingig von einer Aufforderung cler Aufsichtsbehérde dieser eine solche Bewer—
tung vorzulegen. Die Vorschrift ist deshalb dahingehend zu ergéinzen, class cler
GKV—SV clie Méglichkeit erhéilt, clie unabhangige rechtliche und wirtschaftliche
Bewertung von Vorstandsdienstvertragen im Vorfeld und vor einer etwaigen
Versagung cler Zustimmung nachzuweisen. Die Aufsichtsbehérde sollte aulSer—
dem verpflichtet werden, clie vorgelegte Bewertung cler Vorstandsdienstver—
tréige bei ihrer Entscheidung zu beriicksichtigen.

Insgesamt greifen die geplanten Ergéinzungen in § 217b 563 V clie bereits vor—
handenen Regelungen in der Geschaftsordnung bzw. in der Satzung des GKV—
SV auf. Sie stellenjedoch einen Eingriff in das originare Recht cler Selbstverwal—
tung dar, clie Satzung zu beschlielSen und seine Gremienarbeit in der Ge—
schéiftsordnung zu organisieren. Damit wird cler Verantwortungsbereich der
Selbstverwaltung massiv eingeschrankt

Anderungsvorschlag vdek
§ 217b a) bis b) (la): Keiner.

§§ 217b b) (i b) bis (1e) sind zu streichen.

§ 21 7b c) Absatz 2 werden folgende Séitze angef'Ligt: ,,Die Aufsichtsbehérde
kann vor ihrer Entscheidung nach § 35a Absatz 6a des I/ierten ENC/765 Sozial—
gesetzbuch in Verb/ndung mit Satz 6 ver/angen, dass i/7r o’er Spitzen verband
Buna’ o’er Krankenkassen e/ne unabha'ingige rechtliche una’ wirtschaftliche Be—
wertung o’er Vorstandsdienstvertrége vor/egt. Der Spitzenverbana’ Buna’ o’er
Krankenkassen ist seinerse/ts berechtigt, derAufs/chtsbehb’rde vor einer Ent—
scheidung nach § 35a Absatz 6a des l/ierten Buches Soz/a/gesetzbuch in Ver—
b/na’ung mit Satz 6 e/ne unabha'ng/ge rechtliche una’ wirtschaftliche Bewertung
o’er Vorstandsdienstvertraige vorzulegen, die die Aufs/chtsbehdrde bei ihrer
Entscheidung zu beriicksichtigen hat.“

§ 217b cl) ist zu streichen.

vdek—Stellungnahme zum GKV—Selbstverwaltungsstérkungsgesetz
Stand: ii.Januar 2017 Seite iO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vdek-Stellungnahme zum GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz 

Stand: 11. Januar 2017         Seite 11 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 12 

§ 217d 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzentwurf beabsichtigt die Grundsätze der Finanzierung und der Ver-

waltungskosten des GKV-SV klarzustellen. Darüber hinaus will er der Auf-

sichtsbehörde die Möglichkeit eröffnen, Inhaltsbestimmungen im Verwaltungs-

bereich zur Auslegung und Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe vorzuge-

ben. Ebenso wird die Kontrolle der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsfüh-

rung geregelt und der GKV-SV zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen 

Verwaltungsorganisation und eines internen Kontrollsystems verpflichtet. 

 

Stellungnahme des vdek 

Die Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften des SGB IV auf den GKV-SV 

ist bereits jetzt geltendes Recht. Die Beschränkung der Betriebsmittelrücklage 

auf das Einfache einer Monatsausgabe ist bereits gängige Praxis, weicht jedoch 

von den Vorschriften des § 260 SGB V ab, nach denen die Krankenkassen eine 

Betriebsmittelrücklage von bis zu eineinhalb Monatsausgaben haben dürfen.  

 

Das vorgesehene Zwangsgeld zugunsten des Gesundheitsfonds (10.000.000 

Euro) ist der Höhe nach unangemessen und geht unmittelbar zulasten der ge-

setzlichen Krankenkassen.  

 

Die Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung soll nur alle fünf 

Jahre durchgeführt werden. Die Auswahl des unabhängigen externen Prüfers 

nur im Einvernehmen mit der Aufsicht ist hingegen abzulehnen, da dies ein 

Eingriff in die Selbstverwaltung darstellt. 

 

Änderungsvorschlag vdek 

§ 217d a) sowie § 217d b) Absatz 2: Keine. 

 

§ 217d b) Absatz 3 ist zu streichen. 

 

In § 217d b) Absatz 4 ist Satz 3 zu streichen und wird ersetzt durch den Satz: 

„Die Aufsichtsbehörde kann in diesem Fall eine externe Prüfeinrichtung oder 
eine spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei auf eigene Kosten mit einer Sonder-
prüfung beauftragen.“ 
 

 

 

  

Artikel 1 (Anderung des Fijnften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 12
§ 217d

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzentwurf beabsichtigt die Grundsatze der Finanzierung und der Ver—
waltungskosten des GKV—SV klarzustellen. Dariiber hinaus will er der Auf—
sichtsbehérde die Méglichkeit eréffnen, Inhaltsbestimmungen im Verwaltungs—
bereich zur Auslegung und Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe vorzuge—
ben. Ebenso wird die Kontrolle der Geschafts—, Rechnungs— und Betriebsfiih—
rung geregelt und der GKV—SV zur Gewéihrleistung einer ordnungsgemalSen
Verwaltungsorganisation und eines internen Kontrollsystems verpflichtet.

Stellungnahme cles vdek
Die Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften des 563 IV auf den GKV—SV
ist bereits jetzt geltendes Recht. Die Beschrankung der Betriebsmittelriicklage
auf das Einfache einer Monatsausgabe ist bereits gangige Praxis, weicht jedoch
von den Vorschriften des § 260 563 V ab, nach denen die Krankenkassen eine
Betriebsmittelriicklage von bis zu eineinhalb Monatsausgaben haben dLirfen.

Das vorgesehene Zwangsgeld zugunsten des Gesundheitsfonds (10.000.000
Euro) ist der Héhe nach unangemessen und geht unmittelbar zulasten der ge—
setzlichen Krankenkassen.

Die PrLifung der Geschafts—, Rechnungs— und Betriebsfiihrung soll nur alle fiinf
Jahre durchgefiihrt werden. Die Auswahl des unabhangigen externen Pr'Lifers
nur im Einvernehmen mit der Aufsicht ist hingegen abzulehnen, da dies ein
Eingriff in die Selbstverwaltung darstellt.

Anderungsvorschlag vdek
§ 217d a) sowie § 217d b) Absatz 2: Keine.

§ 217d b) Absatz 3 ist zu streichen.

In § 217d b) Absatz 4 ist Satz 3 zu streichen und wird ersetzt durch den Satz:
,,Die Aufsichtsbehérde kann in diesem Fa/l eine externe PrL'ife/nr/‘Chtung Oder
eine spezia/isierte Rechtsanwa/tskanz/e/ aufeigene Kosten mit einer Sander—
prL'ifung beauftragen. ”
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 13 

§ 217e 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Erweiterung der Mindestinhalte der Satzung des GKV-SV will der Ge-

setzentwurf sowohl die Transparenz als auch die Nachvollziehbarkeit der Wil-

lensbildung im Verwaltungsrat des GKV-SV und seinen Ausschüssen stärken. 

 

Stellungnahme des vdek 

Die vorgeschriebenen Mindestinhalte zu Dokumentationspflichten und Be-

schlussfassungen des Verwaltungsrates greifen die bereits vorhandenen Rege-

lungen in der Geschäftsordnung bzw. in der Satzung des GKV-SV auf. Sie stel-

len jedoch einen Eingriff in das originäre Recht der Selbstverwaltung dar, die 

Satzung zu beschließen und seine Gremienarbeit in der Geschäftsordnung zu 

organisieren. Damit wird der Verantwortungsbereich der Selbstverwaltung 

massiv eingeschränkt 

 
Änderungsvorschlag vdek 

§ 217e a) und b) sind zu streichen.  

 

 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 14 

§ 217g (Aufsichtsmittel in besonderen Fällen beim Spitzenverband Bund der 

Krankenkassen) 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dem neu einzuführenden § 217g beabsichtigt der Gesetzentwurf, die 

Durchführung von Aufsichtsmaßnahmen gegenüber dem GKV-SV durch vor-

rangige Sondervorschriften gegenüber dem bestehenden Aufsichtsrecht zu 

konkretisieren. Damit soll für bestimmte Fallkonstellationen ein effektives, ge-

strafftes und klar umschriebenes aufsichtsrechtliches Verfahren vorgegeben 

werden. 

 

Stellungnahme des vdek 

Die in § 217g Absatz 1 vorgesehene Möglichkeit zur Durchsetzung von Sat-

zungsänderungen in den Fällen, in denen eine Satzung von Anfang an rechts-

widrig war oder nach Genehmigung durch andere Umstände rechtswidrig ge-

worden ist, ist sinnvoll und entspricht im Kern den bereits bestehenden Auf-

sichtsbefugnissen gegenüber den Krankenkassen.  

 

Die nach den §§ 217g Absatz 2 und 3 mögliche Ersetzung und Aufhebung von 

Beschlüssen des Verwaltungsrates greift nachhaltig in die Beschlussautonomie 

eines gewählten Selbstverwaltungsorgans ein. Es gibt keinen Beleg dafür, dass 

Artikel 1 (Anderung des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 13
§ 217e

Beabsichtigte Neuregelung
Mit cler Erweiterung der Mindestinhalte cler Satzung cles GKV—SV will cler Ge—
setzentwurf sowohl die Transparenz als auch die Nachvollziehbarkeit cler Wil—
lensbildung im Verwaltungsrat cles GKV—SV und seinen Ausschiissen starken.

Stellungnahme cles vdek
Die vorgeschriebenen Mindestinhalte zu Dokumentationspflichten und Be—
schlussfassungen des Verwaltungsrates greifen clie bereits vorhandenen Rege—
lungen in der Geschaftsordnung bzw. in der Satzung des GKV—SV auf. Sie stel—
len jedoch einen Eingriff in das originéire Recht der Selbstverwaltung dar, clie
Satzung zu beschlielSen und seine Gremienarbeit in der Geschéftsordnung zu
organisieren. Damit wird cler Verantwortungsbereich cler Selbstvenivaltung
massiv eingeschréinkt

Anderungsvorschlag vdek
§ 217e a) und b) sind zu streichen.

Artikel 1 (Anderung des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 14
§ 2179 (Aufsichtsmittel in besonderen Fallen beim Spitzenverband Bund der
Krankenkassen)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit dem neu einzufuhrenden § 2179 beabsichtigt cler Gesetzentwurf, clie
Durchfuhrung von AufsichtsmalSnahmen gegeniiber dem GKV—SV durch vor—
rangige Sondervorschriften gegeniiber dem bestehenden Aufsichtsrecht zu
konkretisieren. Damit soll f'Lir bestimmte Fallkonstellationen ein effektives, ge—
strafftes und klar umschriebenes aufsichtsrechtliches Verfahren vorgegeben
werden.

Stellungnahme cles vdek
Die in § 2179 Absatz 1 vorgesehene Méglichkeit zur Durchsetzung von Sat—
zungsanderungen in den Fallen, in denen eine Satzung von Anfang an rechts—
widrig war oder nach Genehmigung durch andere Umstéinde rechtswidrig ge—
worden ist, ist sinnvoll und entspricht im Kern den bereits bestehenden Auf—
sichtsbefugnissen gegeniiber den Krankenkassen.

Die nach den §§ 2179 Absatz 2 und 3 mégliche Ersetzung und Aufhebung von
Beschliissen des VenNaltungsrates greift nachhaltig in die Beschlussautonomie
eines gewéihlten Selbstverwaltungsorgans ein. Es gibt keinen Beleg daf'Lir, class
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bereits bestehende Aufsichtsmittel, wie zum Beispiel der Erlass eines Verpflich-

tungsbescheides mit anschließender Festsetzung eines Zwangsgeldes, generell 

unzureichend sind. Die Regelungen in den §§ 217g Absatz 2 und 3 sind abzu-

lehnen. 

 

Die in § 217g Absatz 4 vorgesehene Aufhebung der aufschiebenden Wirkung 

einer Klage ist in der Logik des Gesetzes schlüssig, im Hinblick auf die abzu-

lehnenden Regelungen nach den §§ 217g Absatz 2 und 3 aber ebenfalls abzu-

lehnen. 

 

Änderungsvorschlag vdek 

§ 217g Absatz 1: Keiner. 

 

Die §§ 217g Absatz 2 bis 4 sind zu streichen. 

 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 14 

§ 217 h (Entsandte Person für besondere Angelegenheiten bei dem Spitzenver-

band Bund der Krankenkassen) 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Neuregelung will der Gesetzentwurf ein neues aufsichtsrechtliches In-

strumentarium schaffen, mit dem die Aufsichtsbehörde Maßnahmen zur Wie-

derherstellung eines rechtmäßigen Zustands unterhalb der Eingriffsschwelle für 

die Einsetzung eines Beauftragten (Staatskommissars) erhält. In die Vertre-

tungsbefugnisse der Organe des GKV-SV im Außenverhältnis soll nicht einge-

griffen werden, wohingegen im Innenverhältnis der Entsandte wirkt. 

 

Stellungnahme des vdek 

Die Möglichkeit der Bestellung eines Entsandten mit der Zielsetzung, unterhalb 

der Schwelle der Einsetzung eines sogenannten Staatskommissars intern ein 

rechtmäßiges Handeln sicherzustellen, ohne dass die Organe des GKV-SV im 

Außenverhältnis ihre Handlungsbefugnis verlieren, ist ein neues Instrument der 

Aufsicht. Es ist aber zum einen weder klar abgegrenzt, wann die Bestellung ei-

nes Entsandten und wann die Einsetzung eines Staatskommissars in Betracht 

kommt und zum anderen ist die Möglichkeit für die Bestellung eines Entsand-

ten nicht auf das Vorliegen spezifischer Gründe begrenzt. Die im Gesetzent-

wurf enthaltene Aufzählung von Gründen ist nicht abschließend formuliert. 

Überdies gibt es keinen Beleg dafür, dass die bisherigen Mittel der Rechtsauf-

sicht unterhalb der Schwelle der Einsetzung eines Staatskommissars unzu-

reichend sind, wenn sie denn tatsächlich konsequent eingesetzt werden wür-

den. Die neue Möglichkeit des Entsandten ist deshalb abzulehnen. 

 

 

bereits bestehende Aufsichtsmittel, wie zum Beispiel cler Erlass eines Verpflich—
tungsbescheides mit anschlielSender Festsetzung eines Zwangsgeldes, generell
unzureichend sind. Die Regelungen in den §§ 2179 Absatz 2 und 3 sind abzu—
Iehnen.

Die in § 2179 Absatz 4 vorgesehene Aufhebung cler aufschiebenden Wirkung
einer Klage ist in der Logik des Gesetzes schliissig, im Hinblick auf die abzu—
lehnenden Regelungen nach den §§ 2179 Absatz 2 und 3 aber ebenfalls abzu—
Iehnen.

Anderungsvorschlag vdek
§ 2179 Absatz 1: Keiner.

Die §§ 2179 Absatz 2 bis 4 sind zu streichen.

Artikel 1 (Anderung des FUnften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 14
§ 217 h (Entsandte Person fiir besondere Angelegenheiten bei dem Spitzenver—
band Bund der Krankenkassen)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit der Neuregelung will cler Gesetzentwurf ein neues aufsichtsrechtliches In—
strumentarium schaffen, mit dem clie Aufsichtsbehérde MalSnahmen zur Wie—
derherstellung eines rechtmalSigen Zustands unterhalb der Eingriffsschwelle fLir
die Einsetzung eines Beauftragten (Staatskommissars) erhéilt. In die Vertre—
tungsbefugnisse cler Organe des GKV—SV im AulSenverhaltnis soll nicht einge—
griffen werden, wohingegen im Innenverhéiltnis der Entsandte wirkt.

Stellungnahme cles vdek
Die Méglichkeit der Bestellung eines Entsandten mit der Zielsetzung, unterhalb
cler Schwelle der Einsetzung eines sogenannten Staatskommissars intern ein
rechtmalSiges Handeln sicherzustellen, ohne class die Organe des GKV—SV im
AulSenverhéiltnis ihre Handlungsbefugnis verlieren, ist ein neues Instrument der
Aufsicht. Es ist aber zum einen weder klar abgegrenzt, wann die Bestellung ei—
nes Entsandten und wann die Einsetzung eines Staatskommissars in Betracht
kommt und zum anderen ist die Méglichkeit fijr clie Bestellung eines Entsand—
ten nicht auf das Vorliegen spezifischer Gr'Linde begrenzt. Die im Gesetzent—
wurf enthaltene Aufzahlung von Griinden ist nicht abschlielSend formuliert.
Uberdies gibt es keinen Beleg dafiir, class die bisherigen Mittel der Rechtsauf—
sicht unterhalb der Schwelle cler Einsetzung eines Staatskommissars unzu—
reichend sind, wenn sie denn tatséichlich konsequent eingesetzt werden w'Lir—
den. Die neue Méglichkeit des Entsandten ist deshalb abzulehnen.
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Änderungsvorschlag vdek 

§ 217h wird gestrichen. 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 14 

§ 217i (Verhinderung von Organen, Bestellung eines Beauftragten) 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Neufassung des bestehenden Aufsichtsrechtes zur Einsetzung eines 

Beauftragten (Staatskommissars) sollen die Möglichkeiten für dessen Einsatz 

neu gefasst und erweitert werden. So soll dieser zukünftig die Geschäfte des 

GKV-SV nicht nur ganz, sondern auch lediglich teilweise wahrnehmen können 

und ihm dürfen sowohl die Aufgaben und Befugnisse der Vertreterversamm-

lung als auch des Vorstands übertragen werden. Klargestellt werden soll, dass 

die Befugnisse und Rechte des Organs in dem Umfang der Bestellung und für 

die Dauer der Einsetzung des Staatskommissars sowohl im Innen- als auch im 

Außenverhältnis ruhen und dass die Vergütung des Vorstands angemessen zu 

kürzen ist. 

 

Stellungnahme des vdek 

Der neue § 217i erlaubt einen Selbsteintritt der Aufsichtsbehörde in die Ge-

schäftsführung solange und soweit die Wahl des Verwaltungsrates und des 

Vorstandes nicht zustande kommt oder wenn sich der Verwaltungsrat oder der 

Vorstand weigern, ihre Geschäfte zu führen. Unter diesen Voraussetzungen 

kann die Aufsichtsbehörde die Geschäfte entweder selber führen oder aber ei-

nen Beauftragten einsetzen und diesem dann ganz oder teilweise die Befug-

nisse des Verwaltungsrates und/oder des Vorstandes übertragen. Eine Begren-

zung auf eine Notgeschäftsführung ist nicht vorgesehen. Dies bedeutet die 

Einräumung der Möglichkeit einer zusätzlichen Einschränkung der Selbstver-

waltungsrechte. Es gibt keine Anhaltspunkte für ein so nachhaltiges Versagen 

in der Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der gewählten Mitglieder 

der betroffenen Selbstverwaltungsorgane, die die Einräumung solch weitrei-

chender Aufsichtsrechte erforderlich machen. 

 

Als problematisch ist auch anzusehen, dass es der Aufsichtsbehörde durch 

diese Regelung theoretisch möglich ist, uneingeschränkt in allen Belangen, die 

in die Zuständigkeit des jeweiligen Organs fallen, auch fachlich die Geschäfte 

zu führen. Damit würde die Rechtsaufsicht in eine Fachaufsicht übergehen und 

der Vollzug nur noch von den konkreten Handlungen der Aufsicht bzw. des Be-

auftragten abhängen. Der neue § 217i ist in Gänze abzulehnen. 

 

Änderungsvorschlag vdek 

§ 217i wird gestrichen. 

Anderungsvorschlag vdek
§ 217h wird gestrichen.

Artikel i (Anderung des FUnften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 14
§ 217i (Verhinderung von Organen, Bestellung eines Beauftragten)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit cler Neufassung des bestehenden Aufsichtsrechtes zur Einsetzung eines
Beauftragten (Staatskommissars) sollen clie Méglichkeiten fiJr dessen Einsatz
neu gefasst und erweitert werden. So soll dieser zukiinftig die Geschafte cles
GKV—SV nicht nur ganz, sondern auch lediglich teilweise wahrnehmen kénnen
und ihm diJrfen sowohl die Aufgaben und Befugnisse cler Vertreterversamm—
lung als auch des Vorstands Ubertragen werden. Klargestellt werden soll, dass
die Befugnisse und Rechte des Organs in dem Umfang cler Bestellung und fiir
clie Dauer cler Einsetzung cles Staatskommissars sowohl im Innen— als auch im
AulSenverhaltnis ruhen und dass die Vergutung cles Vorstands angemessen zu
kLirzen ist.

Stellungnahme cles vdek
Der neue § 217i erlaubt einen Selbsteintritt cler Aufsichtsbehérde in die Ge—
schaftsfiihrung solange und soweit clie Wahl cles Verwaltungsrates und des
Vorstandes nicht zustande kommt oder wenn sich cler Verwaltungsrat oder cler
Vorstand weigern, ihre Geschafte zu fuhren. Unter diesen Voraussetzungen
kann die Aufsichtsbehérde clie Geschafte entweder selber fuhren oder aber ei—
nen Beauftragten einsetzen und diesem dann ganz oder teilweise clie Befug—
nisse cles Verwaltungsrates und/oder cles Vorstandes Libertragen. Eine Begren—
zung auf eine Notgeschaftsfuhrung ist nicht vorgesehen. Dies bedeutet clie
Einraumung der Méglichkeit einer zusatzlichen Einschrankung cler Selbstver—
waltungsrechte. Es gibt keine Anhaltspunkte f'Lir ein so nachhaltiges Versagen
in der Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse cler gewahlten Mitglieder
cler betroffenen Selbstverwaltungsorgane, die die Einraumung solch weitrei—
chender Aufsichtsrechte erforderlich machen.

Als problematisch ist auch anzusehen, class es der Aufsichtsbehérde durch
cliese Regelung theoretisch méglich ist, uneingeschrankt in allen Belangen, die
in die Zustandigkeit des jeweiligen Organs fallen, auch fachlich die Geschafte
zu fiihren. Damit wijrde clie Rechtsaufsicht in eine Fachaufsicht ubergehen und
der Vollzug nur noch von den konkreten Handlungen der Aufsicht bzw. cles Be—
auftragten abhangen. Der neue § 217i ist in Ganze abzulehnen.

Anderungsvorschlag vdek
§ 217i wird gestrichen.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 15 

§ 219 (Arbeitsgemeinschaften und Beteiligungen) 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Mit den Ergänzungen ist beabsichtigt, dass der Verwaltungsrat des GKV-SV 

auch bei Arbeitsgemeinschaften und Beteiligungen des GKV-SV umfassende In-

formationsrechte hat und durch den GKV-SV regelmäßig unterrichtet werden 

muss. Darüber hinaus soll auch die Aufsicht jeweils informiert werden.  

 

Stellungnahme des vdek 

Die Berichtspflichten sind nachvollziehbar, sinnvoll und werden im Wesentli-

chen vom GKV-SV bereits praktiziert. Die ergänzende Vorlagepflicht der Be-

richte an die Aufsicht zeugt vom Misstrauen der Aufsicht gegenüber der 

Selbstverwaltung und stellt nicht sicher, dass die Aufsicht diese Berichte auch 

zur Kenntnis nimmt, um mögliche aufsichtsrechtliche Sachverhalte zu erken-

nen. Sinnvoller wäre es, die Berichte nach Aufforderung an die Aufsicht zu 

schicken. 

 

Die Ausweitung der aufsichtsrechtlichen Befugnisse nach §§ 88, 89 SGB IV ent-

spricht der geltenden Rechtslage.  

 

Änderungsvorschlag vdek 

§ 219 Absatz 1: Keiner. 

 

§ 219 Absatz 2: Keiner. 

 

§ 219 Absatz 3: Der Satz „Der Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr ist 
dem Verwaltungsrat des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und der 
Aufsichtsbehörde spätestens am 1. Oktober des folgenden Jahres vorzulegen.“ 
wird geändert in: „Der Bericht ist der Aufsichtsbehörde auf Verlangen vorzule-
gen.“  
 

§ 219 Absatz 4: Keiner. 

 
§ 219 Absatz 5: Keiner. 

  

Artikel 1 (Anderung des FUnften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 15
§ 219 (Arbeitsgemeinschaften und Beteiligungen)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit den Ergénzungen ist beabsichtigt, class cler Verwaltungsrat cles GKV—SV
auch bei Arbeitsgemeinschaften und Beteiligungen des GKV—SV umfassende In—
formationsrechte hat und durch den GKV—SV regelméilSig unterrichtet werden
muss. Daruber hinaus soll auch die Aufsicht jeweils informiert werden.

Stellungnahme cles vdek
Die Berichtspflichten sind nachvollziehbar, sinnvoll und werden im Wesentli—
chen vom GKV—SV bereits praktiziert. Die ergéinzende Vorlagepflicht cler Be—
richte an die Aufsicht zeugt vom Misstrauen cler Aufsicht gegenuber cler
Selbstverwaltung und stellt nicht sicher, dass die Aufsicht diese Berichte auch
zur Kenntnis nimmt, um mégliche aufsichtsrechtliche Sachverhalte zu erken—
nen. Sinnvoller ware es, die Berichte nach Aufforderung an die Aufsicht zu
schicken.

Die Ausweitung cler aufsichtsrechtlichen Befugnisse nach §§ 88, 89 363 IV ent—
spricht der geltenden Rechtslage.

Anderungsvorschlag vdek
§ 219 Absatz 1: Keiner.

§ 219 Absatz 2: Keiner.

§ 219 Absatz 3: Der Satz ,,Der Ber/(ht fiber das abge/aufene Cescha'ftsjahr ist
dem Verwaltungsrat des Spitzenverbana’es Bund o’er Krankenkassen una’ o’er
Aufsichtsbehéra’e spa'testens am I. Oktober des folgena’enjahres vorzu/egen.“
wird geéindert in: ,,Der Bericht ist derAufs/chtsbehérde auf I/er/angen vorzu/e—

llgen.

§ 219 Absatz 4: Keiner.

§ 219 Absatz 5: Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 16 

§ 274 Absatz 1 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der vorgeschlagenen Änderung ist vorgesehen, dass die Prüfdienste der 

Krankenkassen zur effektiven und wirtschaftlichen Erfüllung der gesetzlichen 

Aufgaben auf die für die Prüfung benötigten Unterlagen in elektronischer ein-

heitlicher Form zurückgreifen können. Datenformat und Datenübermittlung 

werden von den Prüfdiensten einheitlich selbst festgelegt.  

 

Stellungnahme des vdek 

Heutzutage erzeugen nahezu alle Geschäftsvorgänge der Krankenkassen elekt-

ronische Daten. Ein Beispiel dafür sind die millionenfachen Einzelbelege zu den 

Ein- und Auszahlungen eines Jahres. Die Wirtschaftsprüfer führen schon jetzt 

anhand dieser Daten Prüfungen durch. 

 

Damit die elektronischen Daten durch die Aufsichten sinnvoll ausgewertet wer-

den können, sollen die Daten in „einer bestimmten“ Form zur Verfügung ge-

stellt werden. Für die Krankenkassen bedeutet es technischen Aufwand, die 

Daten aus der intern vorliegenden Form in die noch zu definierende Form um-

zuwandeln und bereitzustellen. Eine Begrenzung des Umfangs sieht die Geset-

zesänderung nicht vor. Die Kassenseite wird nur „angehört“. In Abhängigkeit 

von Umfang und Zielformaten könnten beträchtliche IT-Aufwände entstehen. 

Auch bei den Aufsichten fällt für die Annahme, Aufbereitung und ggf. Auswer-

tung der Daten IT-Aufwand an. In Abhängigkeit von den jeweiligen zuständi-

gen Aufsichten könnten deshalb die Anforderungen an die Kassen und damit 

auch deren Aufwände sehr unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus liegen bei 

den Krankenkassen nicht alle Einzeldaten in elektronischer Form vor. Es muss 

daher mit der Verwaltungsvorschrift zum Format der Daten auch festgelegt 

werden, wie mit diesen nicht elektronisch vorliegenden Daten umgegangen 

wird. 

 

Die Neuregelung erhöht die Prüfungsdichte erheblich. Statt die Geschäfts-, 

Rechnungs- und Betriebsführung der jeweiligen Kasse stichprobenartig und 

ggf. qualitativ vor Ort zu überprüfen, kann sich die Aufsicht alle gewünschten 

Daten vorab elektronisch zur Verfügung stellen lassen und Prüfungsschwer-

punkte für die Prüfung vor Ort definieren. Nicht auszuschließen ist ferner, dass 

große Datenmengen rein algorithmisch maschinell – ohne Überlegungen zur 

Kausalität – analysiert werden. Hier können unnötige Aufwände dadurch ent-

stehen, dass die Kasse sich ggf. für vermeintliche Auffälligkeiten rechtfertigen 

muss, die keinen Anlass zur Beanstandung geben. 

 

 

Artikel 1 (Anderung des Fijnften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 16
§ 274 Absatz 1

Beabsichtigte Neuregelung
Mit cler vorgeschlagenen Anderung ist vorgesehen, dass die Pr'Lifdienste der
Krankenkassen zur effektiven und wirtschaftlichen Erfiillung der gesetzlichen
Aufgaben auf die fiir die Priifung benétigten Unterlagen in elektronischer ein—
heitlicher Form zuriickgreifen kénnen. Datenformat und Daten'Libermittlung
werden von den Priifdiensten einheitlich selbst festgelegt.

Stellungnahme cles vdek
Heutzutage erzeugen nahezu alle Geschaftsvorgange der Krankenkassen elekt—
ronische Daten. Ein Beispiel daf'Lir sind die millionenfachen Einzelbelege zu den
Ein— und Auszahlungen eines Jahres. Die Wirtschaftspriifer fiihren schon jetzt
anhand dieser Daten Priifungen durch.

Damit die elektronischen Daten durch die Aufsichten sinnvoll ausgewertet wer—
den kénnen, sollen die Daten in ,,einer bestimmten“ Form zur Verfiigung ge—
stellt werden. Fiir die Krankenkassen bedeutet es technischen Aufwand, die
Daten aus der intern vorliegenden Form in die noch zu definierende Form um—
zuwandeln und bereitzustellen. Eine Begrenzung des Umfangs sieht die Geset—
zesanderung nicht vor. Die Kassenseite wird nur ,,angeh6rt“. In Abhangigkeit
von Umfang und Zielformaten kénnten betrachtliche lT—Aufwande entstehen.
Auch bei den Aufsichten fallt fiir die Annahme, Aufbereitung und ggf. Auswer—
tung der Daten lT—Aufwand an. In Abhangigkeit von den jeweiligen zustandi—
gen Aufsichten kénnten deshalb die Anforderungen an die Kassen und damit
auch deren Aufwande sehr unterschiedlich ausfallen. Darijber hinaus liegen bei
den Krankenkassen nicht alle Einzeldaten in elektronischer Form vor. Es muss
daher mit der Verwaltungsvorschrift zum Format der Daten auch festgelegt
werden, wie mit diesen nicht elektronisch vorliegenden Daten umgegangen
wird.

Die Neuregelung erhéht die Pr'Lifungsdichte erheblich. Statt die Geschafts—,
Rechnungs— und Betriebsfiihrung derjeweiligen Kasse stichprobenartig und
ggf. qualitativ vor Ort zu Liberpriifen, kann sich die Aufsicht alle gew'Linschten
Daten vorab elektronisch zur Verfiigung stellen lassen und Prufungsschwer—
punkte fLir die Priifung vor Ort definieren. Nicht auszuschlieiSen ist ferner, class
grolSe Datenmengen rein algorithmisch maschinell - ohne Uberlegungen zur
Kausalitat — analysiert werden. Hier kénnen unnétige Aufwande dadurch ent—
stehen, class die Kasse sich ggf. fiir vermeintliche Auffalligkeiten rechtfertigen
muss, die keinen Anlass zur Beanstandung geben.
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Kritisch zu hinterfragen ist der nicht näher definierte Umfang der „für die Prü-

fung notwendigen Daten“. Grundsätzlich kann dies bis zu einer Übermittlung 

sämtlicher in der Krankenkasse vorliegenden Daten gehen. Hieraus lassen sich 

dann jedoch wiederum Aussagen ableiten, die nicht in den Prüfbereich fallen. 

So zum Beispiel Entscheidungsmuster einzelner Mitarbeiter, Erkenntnisse zur 

Gefährdungslage etc.  

 

Insgesamt kann das Aufsichtsregime durch die geplanten Regelungen deutlich 

ausgebaut werden. Auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Aufsichts-

praxis bei landes- und bundesunmittelbaren Krankenkassen wird der Vor-

schlag abgelehnt. 

 

Änderungsvorschlag vdek 

§ 274 a) und hier aa) bis cc): Keiner. 

 

§ 274 a) und hier dd) ist zu streichen. 

 

§ 274 b): Keiner. 

 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 17 

§ 282 Absatz 2a bis 4 

 

Der Gesetzgeber möchte mit diesen Regelungen die überwiegend in der Sat-

zung des MDS geregelten Sachverhalte deklaratorisch auf eine rechtliche 

Grundlage stellen. Darüber hinaus will er die bereits für den GKV-SV vorge-

schlagenen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen zur Gewährleistung einer ord-

nungsgemäßen Mittelverwendung und Möglichkeiten zur Bestellung eines Ent-

sandten sowie die Bestellung eines Beauftragten auf den MDS übertragen. 

 

Stellungnahme des vdek 

Diese Regelungen sehen einen massiven Eingriff auf die Satzungshoheit des 

Verwaltungsrates und damit in die Rechte der Selbstverwaltung vor. Diese Re-

gelungen sind nicht notwendig, da diese lediglich der bereits in der Satzung 

geregelten Gremienstruktur entsprechen, die seit Gründung des MDS im Jahr 

2008 wesentlich dazu beigetragen haben, dass der MDS seine gesetzlichen 

Aufgaben erfolgreich wahrnimmt. Der Gesetzentwurf bescheinigt, dass die in 

der Satzung festgelegten Strukturen erfolgreich funktionieren.  

 

Mit Blick auf die Anwendungsverweise der §§ 217d Absätze 3 bis 5, 217g bis 

217i, 219 auf den MDS wird auf die dort gemachten Ausführungen verwiesen.  

 

  

Kritisch zu hinterfragen ist der nicht naher definierte Umfang cler ,,f'L'|r die Pru-
fung notwendigen Daten“. Grundsatzlich kann dies bis zu einer Ubermittlung
samtlicher in der Krankenkasse vorliegenden Daten gehen. Hieraus lassen sich
dann jedoch wiederum Aussagen ableiten, die nicht in den Prufbereich fallen.
50 zum Beispiel Entscheidungsmuster einzelner Mitarbeiter, Erkenntnisse zur
Gefahrdungslage etc.

Insgesamt kann das Aufsichtsregime durch die geplanten Regelungen deutlich
ausgebaut werden. Auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Aufsichts—
praxis bei landes— und bundesunmittelbaren Krankenkassen wird cler Vor—
schlag abgelehnt.

Anderungsvorschlag vdek
§ 274 a) und hier aa) bis cc): Keiner.

§ 274 a) und hier dd) ist zu streichen.

§ 274 b): Keiner.

Artikel 1 (Anderung des FUnften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 17
§ 282 Absatz 2a bis 4

Der Gesetzgeber méchte mit diesen Regelungen clie uberwiegend in der Sat—
zung cles MDS geregelten Sachverhalte deklaratorisch auf eine rechtliche
Grundlage stellen. Daruber hinaus will er clie bereits fiJr den GKV—SV vorge—
schlagenen aufsichtsrechtlichen MalSnahmen zur Gewahrleistung einer ord—
nungsgemalSen Mittelverwendung und Méglichkeiten zur Bestellung eines Ent—
sandten sowie die Bestellung eines Beauftragten auf den MDS ubertragen.

Stellungnahme cles vdek
Diese Regelungen sehen einen massiven Eingriff auf die Satzungshoheit cles
Verwaltungsrates und damit in die Rechte der Selbstverwaltung vor. Diese Re—
gelungen sind nicht notwendig, da diese lediglich cler bereits in der Satzung
geregelten Gremienstruktur entsprechen, die seit Gr'L'Indung cles MDS im Jahr
2008 wesentlich dazu beigetragen haben, class cler MDS seine gesetzlichen
Aufgaben erfolgreich wahrnimmt. Der Gesetzentwurf bescheinigt, class die in
der Satzung festgelegten Strukturen erfolgreich funktionieren.

Mit Blick auf die Anwendungsverweise cler §§ 217d Absatze 3 bis 5, 2179 his
217i, 219 auf den MDS wird auf die dort gemachten Ausfuhrungen venNiesen.
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Änderungsvorschlag vdek 

§ 282 Absatz 2a bis 4 ist zu streichen. 

 

 

Artikel 2 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 46 Absatz 6 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung entspricht der Regelung des § 274 Absatz 1 SGB V. 

 

Stellungnahme des vdek 

Bei der vorgesehenen Änderung handelt es sich um die analoge Anwendung 

der für den Bereich der Krankenversicherung vorgesehenen Änderung auf den 

Bereich der sozialen Pflegeversicherung. Es wird auf die Stellungnahme zu       

§ 274 Absatz 1 verwiesen. 

 

Änderungsvorschlag vdek 

§ 46 Absatz 6 ist zu streichen. 

 

 

 

  

Anderungsvorschlag vdek
§ 282 Absatz 2a bis 4 ist zu streichen.

Artikel 2 (Anderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)
§ 46 Absatz 6

Beabsichtigte Neuregelung
Die Regelung entspricht cler Regelung cles § 274 Absatz 1 SGB V.

Stellungnahme cles vdek
Bei der vorgesehenen Anderung handelt es sich um die analoge Anwendung
der fUr den Bereich der Krankenversicherung vorgesehenen Anderung auf den
Bereich der sozialen Pflegeversicherung. Es wird auf die Stellungnahme zu
§ 274 Absatz 1 verwiesen.

Anderungsvorschlag vdek
§ 46 Absatz 6 ist zu streichen.
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4. Darüber hinausgehender Änderungsbedarf 

 

Das BMG hat per Erlass vom 13. Dezember 2016 dem Wissenschaftlichen Beirat 

zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs beim BVA den Auftrag er-

teilt, bis zum 30. September 2017 in einem Sondergutachten unter Berücksich-

tigung der bisher vorliegenden Jahresausgleiche die Wirkungen des Morbi-RSA 

zu überprüfen sowie die Folgen relevanter Vorschläge zur Veränderung des 

Morbi-RSA empirisch abzuschätzen. Befristet für die Dauer der Erstellung des 

Sondergutachtens sollen auf Vorschlag des BVA zwei weitere Mitglieder in den 

Beirat berufen werden. 

 

Zu den relevanten Vorschlägen zur Veränderung des Morbi-RSA gehört für die 

Ersatzkassen die Einführung einer Regionalkomponente in den RSA. Die Daten-

grundlage für die Analyse dieser Reformoption muss zeitnah geschaffen wer-

den; zur Weiterentwicklung des Morbi-RSA ist es daher notwendig, aktuell feh-

lende Daten zu generieren. Die Ersatzkassen legen hierfür einen Vorschlag für 

einen Änderungsantrag vor. 

 

Gesetzlicher Änderungsvorschlag als Grundlage für die Einführung einer Regio-

nalkomponente - Datenerhebungsregelung 

 

1. § 268 Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs 

Der vdek schlägt folgende Änderung in § 268 Absatz 3 vor: 

„3) Für die Vorbereitung der Gruppenbildung und Durchführung von Untersu-

chungen erheben die Krankenkassen für das Berichtsjahr 2016 und Folgejahre 

bis zum 15. August des jeweiligen Folgejahres getrennt nach den Versicherten-

gruppen nach § 267 Abs. 2 je Versicherten die Versichertentage, das Regional-

kennzeichen (Postleitzahl) und die Leistungsausgaben in der Gliederung und 

nach den Bestimmungen des Kontenrahmens in den Bereichen …..“ 

 

Begründung 

Die Regelung stellt klar, dass in der Rechtsverordnung auch die Erhebung von 

Daten vorgesehen werden kann, die zwar nicht unmittelbar für die Durchfüh-

rung des Risikostrukturausgleichs erforderlich sind, die aber benötigt werden, 

um die finanziellen Auswirkungen einer weiteren Entwicklung des Risikostruk-

turausgleichs zu überprüfen. Hierzu gehört aus Sicht des vdek insbesondere 

auch die Einführung einer Regionalkomponente im RSA. Wie das Bundesverfas-

sungsgericht in seinem Beschluss vom 18. Juli 2005 (25 BvF 2/01) festgestellt 

hat, ist der Gesetzgeber verfassungsrechtlich verpflichtet, die Auswirkungen 

des Risikostrukturausgleichs zu beobachten und gegebenenfalls nachzubes-

sern, wenn sich herausstellt, dass er die angestrebten Ziele, die Herstellung 
des Solidarausgleichs zwischen den Versicherten und die wirksame Verringe-

rung der Risikoselektionsspielräume der Krankenkassen, nicht mehr in ausrei-

chendem Maß erreicht. 

 

4. Dariiber hinausgehender Anderungsbedarf

Das BMG hat per Erlass vom i3. Dezember 2016 dem Wissenschaftlichen Beirat
zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs beim BVA den Auftrag er—
teilt, bis zum 30. September 2017 in einem Sondergutachten unter Ber'Licksich—
tigung der bisher vorliegenden Jahresausgleiche die Wirkungen des Morbi—RSA
zu 'L'Iberprufen sowie die Folgen relevanter Vorschlége zur Veranderung des
Morbi—RSA empirisch abzuschatzen. Befristet f'Lir die Dauer der Erstellung des
Sondergutachtens sollen auf Vorschlag des BVA zwei weitere Mitglieder in den
Beirat berufen werden.

Zu den relevanten Vorschléigen zur Veranderung des Morbi—RSA gehért fiir die
Ersatzkassen die Einfiihrung einer Regionalkomponente in den RSA. Die Daten—
grundlage fiir die Analyse dieser Reformoption muss zeitnah geschaffen wer—
den; zur Weiterentwicklung des Morbi—RSA ist es daher notwendig, aktuell feh—
Iende Daten zu generieren. Die Ersatzkassen legen hierfiir einen Vorschlag fLir
einen Anderungsantrag vor.

Gesetzlicher Anderungsvorschlag als Grundlage fiir die EinfiJhrung einer Regio—
nalkomponente — Datenerhebungsregelung

1. § 268 Weiterentwicklung cles Risikostrukturausgleichs
Der vdek schlagt folgende Anderung in § 268 Absatz 3 vor:
,,3) Far die Vorbereitung der Gruppenbildung und Durchfiihrung von Untersu—
chungen erheben die Krankenkassen fiir das Berichtsjahr 2016 und Folgejahre
bis zum 15. August des jeweiligen Folgejahres getrennt nach den Versicherten—
gruppen nach § 267 Abs. 2 je Versicherten die Versichertentage, das Regional—
kennzeichen (Postleitzahl) und die Leistungsausgaben in der Gliederung und
nach den Bestimmungen des Kontenrahmens in den Bereichen ..... “

Begriindung
Die Regelung stellt klar, dass in der Rechtsverordnung auch die Erhebung von
Daten vorgesehen werden kann, die zwar nicht unmittelbar ftir die Durchf'Lih—
rung des Risikostrukturausgleichs erforderlich sind, die aber benétigt werden,
um die finanziellen Auswirkungen einer weiteren Entwicklung des Risikostruk—
turausgleichs zu 'L'Iberpriifen. Hierzu gehért aus Sicht des vdek insbesondere
auch die Einfiihrung einer Regionalkomponente im RSA. Wie das Bundesverfas—
sungsgericht in seinem Beschluss vom i8.Ju|i 2005 (25 BvF 2/01) festgestellt
hat, ist der Gesetzgeber verfassungsrechtlich verpflichtet, die Auswirkungen
des Risikostrukturausgleichs zu beobachten und gegebenenfalls nachzubes—
sern, wenn sich herausstellt, dass er die angestrebten Ziele, die Herstellung
des Solidarausgleichs zwischen den Versicherten und die wirksame Verringe—
rung der Risikoselektionsspielréiume der Krankenkassen, nicht mehr in ausrei—
chendem MalS erreicht.
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Dieser Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht kann der Gesetzgeber aber 

nur dann nachkommen, wenn die erforderlichen Datengrundlagen hierfür zur 

Verfügung stehen.  

 

Aus diesem Grund wird der Verordnungsgeber ermächtigt, in der Risikostruk-

tur-Ausgleichsverordnung vorzusehen, dass die Krankenkassen auch solche 

Daten zu erheben haben, die für die Erfüllung dieser Beobachtungs- und Nach-

besserungspflicht erforderlich sind.  

 

2. Ergänzung zu § 30 Absatz 1 RSAV 

Der vdek schlägt folgende Änderung des § 30 Absatz 1 RSAV vor: 

„(1) 1 Für die Weiterentwicklung und Durchführung des Risikostrukturausgleichs 

nach § 268 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch erheben die Krankenkassen 

ab dem Berichtsjahr 2016 jährlich neben den Daten nach § 3 folgende Angaben 

versichertenbezogen:  

 

1. die Versicherungstage unter Angabe von Geburtsjahr und Geschlecht sowie 

als Regionalkennzeichen die Postleitzahl, …..“  

 

Begründung RSAV-Änderung 

Der Evaluationsbericht des „Wissenschaftlichen Beirates zur Weiterentwicklung 

des Risikostrukturausgleichs“ zum Jahresausgleich 2009 vom 30. Mai 2011 

enthält unter anderem einen Passus über die Berücksichtigung von Regional-

faktoren. Dort wird ausgeführt: „Bei einer Beurteilung der Auswirkungen des 

morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs hinsichtlich seiner regionalen 

Auswirkungen spielen zwei Aspekte eine Rolle. Zum einen können regionale 

Über- und Unterdeckungen Grundlage für regionale Risikoselektionsstrategien 

der Krankenkassen sein. Des Weiteren können regionale Unterschiede ange-

sichts des existierenden Wettbewerbs zwischen bundesweit kalkulierenden und 

regional kalkulierenden Krankenkassen zu Wettbewerbsverzerrungen führen. 

Die Abgrenzung von sinnvollen Versorgungsregionen ist nach wie vor eine un-

gelöste Frage.“ 

 

Auch nach Auffassung des Bundesrates handelt es sich bei der Frage einer 

möglichen Einführung einer Regionalkomponente im RSA um eine Option für 

eine Weiterentwicklung des Morbi-RSA, die zu einem Mehr an Verteilungsge-

rechtigkeit führen würde. Durch die Nichtberücksichtigung regionaler Unter-

schiede bei den Leistungsausgaben entstehen Wettbewerbsverzerrungen zwi-

schen bundesweit agierenden Krankenkassen einerseits und regional aufge-

stellten Kassen andererseits. Dabei kommt es nicht wesentlich auf die Länder-

grenzen an, sondern - wie im Evaluationsbericht ausgeführt - auf interregional 

differenzierte Ausgabenunterschiede. Wesentliche Voraussetzung, um über-

haupt regionale Verteilungswirkungen untersuchen zu können, ist aber die sta-

tistische Erfassung von Regionaldaten der Versicherten in pseudonymisierter 

Form. Dies war bis 2011 auf Grundlage von § 272 SGB V in Verbindung mit      

Dieser Beobachtungs— und Nachbesserungspflicht kann der Gesetzgeber aber
nur dann nachkommen, wenn die erforderlichen Datengrundlagen hierf'Lir zur
Verfiigung stehen.

Aus diesem Grund wird der Verordnungsgeber ermachtigt, in der Risikostruk—
tur—Ausgleichsverordnung vorzusehen, class die Krankenkassen auch solche
Daten zu erheben haben, die fiir die Erf'Lillung dieser Beobachtungs— und Nach—
besserungspflicht erforderlich sind.

2. Ergéinzung zu § 30 Absatz i RSAV
Der vdek schlagt folgende Anderung cles § 30 Absatz i RSAV vor:
,,(1) 1 F'Lir die Weiterentwicklung und Durchfiihrung des Risikostrukturausgleichs
nach § 268 cles Fiinften Buches Sozialgesetzbuch erheben die Krankenkassen
ab dem Berichtsjahr 2016jahrlich neben den Daten nach § 3 folgende Angaben
versichertenbezogen:

i. die Versicherungstage unter Angabe von Geburtsjahr und Geschlecht sowie
als Reqionalkennzeichen die Postleitzahl. ..... “

Begriindung RSAV—Anderung
Der Evaluationsbericht des ,,Wissenschaftlichen Beirates zur Weiterentwicklung
des Risikostrukturausgleichs“ zumJahresausgleich 2009 vom 30. Mai 2011
enthéilt unter anderem einen Passus iiber die Ber'Licksichtigung von Regional—
faktoren. Dort wird ausgefiihrt: ,,Bei einer Beurteilung cler Auswirkungen cles
morbiditatsorientierten Risikostrukturausgleichs hinsichtlich seiner regionalen
Auswirkungen spielen zwei Aspekte eine Rolle. Zum einen k6nnen regionale
Uber— und Unterdeckungen Grundlage fiir regionale Risikoselektionsstrategien
der Krankenkassen sein. Des Weiteren konnen regionale Unterschiede ange—
sichts des existierenden Wettbewerbs zwischen bundesweit kalkulierenden und
regional kalkulierenden Krankenkassen zu Wettbewerbsverzerrungen f'Lihren.
Die Abgrenzung von sinnvollen Versorgungsregionen ist nach wie vor eine un—
geloste Frage.“

Auch nach Auffassung cles Bundesrates handelt es sich bei der Frage einer
mijglichen Einfiihrung einer Regionalkomponente im RSA um eine Option fiir
eine Weiterentwicklung des Morbi—RSA, die zu einem Mehr an Verteilungsge—
rechtigkeit fiihren wiirde. Durch die Nichtberucksichtigung regionaler Unter—
schiede bei den Leistungsausgaben entstehen Wettbewerbsverzerrungen zwi—
schen bundesweit agierenden Krankenkassen einerseits und regional aufge—
stellten Kassen andererseits. Dabei kommt es nicht wesentlich auf die Lander—
grenzen an, sondern — wie im Evaluationsbericht ausgeftihrt — auf interregional
differenzierte Ausgabenunterschiede. Wesentliche Voraussetzung, um iiber—
haupt regionale Verteilungswirkungen untersuchen zu konnen, ist aber die sta—
tistische Erfassung von Regionaldaten der Versicherten in pseudonymisierter
Form. Dies war bis 2011 auf Grundlage von § 272 SGB V in Verbindung mit
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§ 34 RSAV möglich. Nachdem die Konvergenzregelung allerdings keine Wir-

kung mehr zeigte, ist die Datenerfassung auf dieser Rechtsgrundlage entfallen.  

 

Daher ist nun für ein Aufgreifen der Ersatzkassenforderung nach Einführung 

einer Regionalkomponente eine Ergänzung des § 30 RSAV erforderlich. Diese 

ist von der Ermächtigungsgrundlage in § 268 SGB V gedeckt und dient dem 

Ziel, eine sachgerechte Weiterentwicklung des Morbi-RSA zu ermöglichen. 
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§ 34 RSAV méglich. Nachdem die Konvergenzregelung allerdings keine Wir—
kung mehr zeigte, ist die Datenerfassung auf dieser Rechtsgrundlage entfallen.

Daher ist nun fUr ein Aufgreifen cler Ersatzkassenforderung nach Einf'L'Ihrung
einer Regionalkomponente eine Erganzung cles § 30 RSAV erforderlich. Diese
ist von der Ermachtigungsgrundlage in § 268 563 V gedeckt und client dem
Ziel, eine sachgerechte Weiterentwicklung cles Morbi—RSA zu erméglichen.
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